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MITTEILUNGSBLATT
der Verwaltungsgemeinschaft WARTENBERG
und der Mitgliedsgemeinden Berglern, Langenpreising, Wartenberg

VERWALTUNG
Rathaus Wartenberg,
Marktplatz 8, 85456 Wartenberg
Tel.  08762/7309-0, Fax 7309-129
Öffnungszeiten:
Mo 8:30-12 Uhr Bürgerbüro nur mit Terminvereinbarung
Di + Fr 8-12 Uhr,
Mi 8-12 Uhr Bürgerbüro nur mit Terminvereinbarung
Do 8-12 Uhr und 13:30-18 Uhr
Berglern
1. Bgm. Anton Scherer,
Dienststd.: jed. 1. Mo. 18-19:30 Uhr, 
Erdinger Str. 1 (im ehem. Lehrerwohngebäude)
oder n. tel. Vereinbarung unter 08762/7309-150
e-mail: info@berglern.de · http://www.berglern.de

Langenpreising
1. Bgm. Josef Straßer, Tel. 7309-170
Dienststd.: jed. 1. Mo. 17:30-18:30 Uhr im Raum
der Mittagsbetreuung in der Grundschule 
Langenpreising, Prisostr. 2, 85465 Langenpreising 
oder nach tel. Vereinbarung unter Tel. 7309-180
info@langenpreising.de · http://www.langenpreising.de

Wartenberg
1. Bgm. Christian Pröbst, Tel. 08762/7309-130
Dienststd.: jed. Do. 17-18 Uhr im Bürgermeister-
büro, Rathaus Wartenberg. Bitte um vorherige 
Anmeldung unter Tel. 08762/7309-120
info@wartenberg.de · http://www.wartenberg.de

Wichtige Telefonnummern
Nachbarschaftshilfe                  0172/1313135
Grundschule Berglern                               1637
Grundschule Langenpreising                    5353
Grund- u. Mittelschule Wartenberg          878
Mittagsbetreuung Wartenberg       0160/3641902
Josefsheim Wartenberg                                    735590
(Kinderkrippe „Nikolaus, Kinderhort „Die wilden Wawittel,
Tagespflegegruppe „Anna” u. Mittagsbetreuung Berglern)
Kindertagesstätte I „Zwergerlhaus“ Berglern     2888
Kindertagesstätte II „Die Strolche“ Berglern      727924-0
Kinderhort Berglern                         727924-13
Kindertagesstätte Villa Regenbogen
Langenpreising                                       727498
Kinderhaus St. Martin Langenpreising      5544
Haus für Kinder Wartenberg               42621-0
Pfarrkinderhaus Wartenberg                    5763
Medienzentrum Wartenberg               726246
Öffnungszeiten: 
Di., Mi., Do. 15-18 Uhr, 
Fr. 10-12 Uhr u. 15-18 Uhr u. Sa. 10-13 Uhr
Familienstützpunkt               0151/23 69 64 76
Wartenberg
Pflegekrisendienst            Tel. 08122/976 282 
für Berglern und Langenpreising

Bauhof Wartenberg                 08762/729808
Kläranlage Wartenberg       08709/915105-0
Abwasserzweckverband            08122/498-0 
Bauhof Berglern                     08762/7271151
Wasserzweckverband Berglerner Gruppe 1717
Meldestelle Wasserstörung          09938/919330
Stördienst Erdgas                       08122/97790

Stördienst Strom
Wartenberg: Bayernwerk        0941/28003366
Berglern, Manhartsdorf          08122/407112
Langenpreising                      08762/7267776

Recyclinghof Berglern
Öffnungszeiten: November bis März
Mittwoch                                     15 bis 17 Uhr
Samstag                                          9 bis 12 Uhr

Recyclinghof Wartenberg, Thenner Str. 56
Öffnungszeiten: März bis Oktober
Montag, Mittwoch u. Freitag  15 bis 18 Uhr
Samstag                                          9 bis 13 Uhr
Weitere Entsorgungsmöglichkeiten:
Lindenstr. und Strogenstr. 67 (Parkplatz Edeka)

Recyclinghof Langenpreising, Deutlmoos
Öffnungszeiten: März bis Oktober
Dienstag 16 bis 18 Uhr | Samstag 9 bis 12 Uhr

Verwaltungsgemeinschaft Wartenberg
Standesamt und Bürgerbüro geschlossen

Das Bürgerbüro und das Standesamt sind am 03.04.2025 wegen
einer internen Fortbildung geschlossen.

Wir bitten um Ihr Verständnis.

Gemeinde Berglern
Öffentliche Bekanntmachung;
Genehmigung der  19. Änderung des Flächennutzungsplanes der
Gemeinde Berglern (Bereich Am Rosenweg)

Mit Bescheid vom 27.02.2025 hat das Landratsamt Erding die 19.
Änderung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Berglern ge-
nehmigt. Die Erteilung der Genehmigung wird hiermit gemäß § 6
Abs. 5 des Baugesetzbuchs (BauGB) ortsüblich bekannt gemacht.
Mit dieser Bekanntmachung wird die 19. Änderung des Flächennut-
zungsplanes wirksam.
Jedermann kann den Flächennutzungsplan mit der Begründung
sowie die zusammenfassende Erklärung bei der Gemeindeverwal-
tung, Zimmer 219, Marktplatz 8, 85456 Wartenberg während der

üblichen Öffnungszeiten einsehen und über deren Inhalt Auskunft
verlangen.
Weiterhin kann die Flächennutzungsplanänderung mit der Begrün-
dung und der zusammenfassenden Erklärung im Internet auf der
Homepage der Gemeinde Berglern und im zentralen Internetportal
des Landes Bayern eingesehen werden.
Auf die Voraussetzungen für die Geltendmachung der Verletzung
von Vorschriften sowie der Rechtsfolgen des § 215 Abs. 1 BauGB
wird hingewiesen.
Unbeachtlich werden demnach
1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beachtliche Ver-

letzung der dort bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften,
2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB beachtliche

Verletzung der Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungs-
plans und des Flächennutzungsplans und

3. nach § 214 Absatz 3 Satz 2 beachtliche Mängel des Abwägungs-
vorgangs,

wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung des Flä-
chennutzungsplans oder der Satzung schriftlich gegenüber der Ge-
meinde unter Darlegung des die Verletzung begründenden
Sachverhalts geltend gemacht worden sind. Satz 1 gilt entspre-
chend, wenn Fehler nach § 214 Absatz 2a beachtlich sind.

Gemeinde Berglern
Wartenberg, 18.03.2025
gez. Anton Scherer, Erster Bürgermeister

Amtlicher Teil
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Widmung der öffentlichen Straße „Zum Burgstall“ 

Gemäß Bebauungsplan „Gewerbegebiet Glaslern“ wurde folgende
Widmung beschlossen:
Die im Gemeindegebiet Berglern gelegene Straße „Zum Burgstall“
mit der Flur Nr. 959/14 (Teilstück), Nr. 961 (Teilstück) und Nr. 2331
(Teilstück) wird für den öffentlichen Verkehr als Ortsstraße (Art. 6
i.V.m. Art 46 BayStrWG) gewidmet und ist im beiliegendem Lageplan
braun gekennzeichnet.

Bezeichnung der Straße Zum Burgstall
Anfangspunkt km 0,000 Nördliche Grundstücksgrenze

Flur Nr. 959/7 (Gemarkung Berglern)
Endpunkt km 0,240 Südliche Grundstücksgrenze

Flur Nr. 875 (Gemarkung Berglern)
Anfangspunkt km 0,000 Erdinger Straße Flur Nr. 888

bzw. Staatsstraße 2331 (Gemarkung
Berglern)

Endpunkt km 0,090 Nord-Ost-Ecke Flur Nr.
959/11(Gemarkung Berglern)

Länge km 0,240 + km 0,090
Straßenklasse Ortsstraße
Flurnummer 959/14 (Teilstück), 961 (Teilstück),

2331 (Teilstück)
Widmungsbeschränkung ---
Träger der Straßenbaulast Gemeinde Berglern
Gemeinde Gemeinde Berglern
Landkreis Erding
Regierungsbezirk Oberbayern
Gründe für die Widmung Nachholung der Widmung in Bezug auf

Bebauungsplan „Gewerbegebiet Glas-
lern, 3. Änderung“

Als Träger der Straßenbaulast wird auf der gesamten Fläche die Ge-
meinde Berglern bestimmt.
Die Übergabe für den öffentlichen Verkehr erfolgt am Tage nach der
amtlichen Bekanntmachung der Widmungsverfügung.
Die Widmungsverfügung und ihre Begründung können im Rathaus
der Verwaltungsgemeinschaft Wartenberg, Zimmer 219, Marktplatz
8, 85456 Wartenberg, eingesehen werden.

Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diese Widmungsverfügung kann innerhalb eines Monats
nach seiner Bekanntgabe Klage bei dem Bayerischen Verwaltungs-
gericht München, Bayerstraße 30, 80335 München schriftlich oder
zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle dieses
Gerichts erhoben werden. Die Klage muss den Kläger, den Beklagten
(Markt Wartenberg) und den Gegenstand des Klagebegehrens be-
zeichnen und soll einen bestimmten Antrag enthalten. Die zur Be-

gründung dienenden Tatsachen und Beweismittel sollen angege-
ben, der angefochtene Bescheid soll in Urschrift oder in Ab¬schrift
beigefügt werden. Der Klage und allen Schriftsätzen sollen Abschrif-
ten für die übrigen Beteiligten beigefügt werden.

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung:
* Die Einlegung eines Rechtsbehelfs per einfacher E-Mail ist nicht
zugelassen und entfaltet keine rechtlichen Wirkungen! Nähere In-
formationen zur elektronischen Einlegung von Rechtsbehelfen ent-
nehmen Sie bitte der Internetpräsenz der Bayerischen Verwaltungs-
gerichtsbarkeit (www.vgh.bayern.de).
Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwaltungs-
gerichten infolge der Klageerhebung grundsätzlich eine Verfahrens-
gebühr fällig

Gemeinde Berglern
Wartenberg, 21.03.25
Anton Scherer, Erster Bürgermeister

Aktionstag „Unratfreie Landschaft“ 

in diesem Frühjahr findet der Aktionstag „Unratfreie Landschaft“
am Samstag, 29.3., von 9 – 12 Uhr statt, bei dem unsere Gemeinde
von Müll und Unrat befreit wird.
Wie bereits in den Vorjahren bearbeiten die Vereine und Organisa-
tionen gemeinsam Bereiche, die mit der Gemeinde vereinbart wor-
den sind. Es würde mich freuen, wenn sich möglichst viele
Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Berglern an der Aktion be-
teiligen. Die Gemeinde Berglern stellt Müllsäcke zur Verfügung.
Handschuhe, Arbeitskleidung und Warnwesten sind jedoch bitte
selbst mitzubringen.
Die Ausgabe der Müllsäcke, sowie die Entsorgung des Mülls, erfolgt
am Bauhof Berglern (Moosburger Str. 6). Im Anschluss an die Sam-
melaktion lädt die Gemeinde Berglern alle Helferinnen und Helfer
um 12 Uhr zu einer Brotzeit auf dem Gelände des Bauhofes an der
Moosburger Str. 6 ein.
Informationen über die jeweiligen Bereiche und die beteiligten Ver-
eine können auf unserer Homepage www.berglern.de unter der Ru-
brik „Aktuelles“ abgerufen werden. Alternativ können Sie gerne
diese Daten auch über die Verwaltungsgemeinschaft Wartenberg
unter der Telefonnummer 08762/7309-150 erfragen.

gez. Anton Scherer, Erster Bürgermeister

Straßensperrung in Berglern

Der Sattlerweg 3 wird im Zeitraum vom 24.03.2025 bis zum
11.04.2025 halbseitig gesperrt, wegen Straßenarbeiten.
Wir bitten um Verständnis.

Markt Wartenberg
Öffentliche Bekanntmachung;
Förmliche Beteiligung der Öffentlichkeit im Bauleitplanverfahren
„Bebauungsplan Kleinfeld West“, 1. Änderung nach § 13 Abs. 2 Nr.
2, § 3 Abs. 2 BauGB

Der Bau-, Umwelt- und Verkehrsausschuss Wartenberg hat in seiner
öffentlichen Sitzung vom 17.03.2025 den Entwurf zur 1. Änderung
des Bebauungsplanes „Kleinfeld West“ gebilligt und zur Veröffent-
lichung bestimmt. 
Mit der Änderung des Bebauungsplanes werden die externen Aus-
gleichsflächen verlegt und einem neuen Standort zugeordnet.
Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes sowie die neuen Stand-
orte für die Ausgleichsflächen sind aus nachfolgendem Lageplan er-
sichtlich, der Bestandteil der Bekanntmachung ist.



Der Entwurf des Bauleitplans vom 10.02.2025 sowie der Entwurf
der Begründung vom 17.03.2025 werden vom 31.03.2025 bis ein-
schließlich 02.05.2025 im Internet veröffentlicht und liegen zeit-
gleich im Rathaus der Verwaltungsgemeinschaft Wartenberg
(Bauamt Zimmer 219), Marktplatz 8, 85456 Wartenberg für jeder-
manns Einsicht öffentlich aus. Stellungnahmen können während der
Veröffentlichungsfrist abgegeben werden. Die Stellungnahmen sol-
len während dieser Veröffentlichungsfrist elektronisch übermittelt
werden (bauamt@vg-wartenberg.de), sie können aber auch bei Be-
darf in Textform oder während der üblichen Öffnungszeiten zur Nie-
derschrift abgegeben werden. 
Der Inhalt dieser Bekanntmachung und die nach § 3 Abs. 2 Satz 1
BauGB im Internet zu veröffentlichenden Unterlagen sind unter
www.wartenberg.de einsehbar und sind außerdem über das zen-
trale Landesportal unter www.bauleitplanung.bayern.de verfügbar.
Es wird gemäß § 13 Abs. 3 Satz 2 BauGB darauf hingewiesen, dass
von einer Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB abgesehen wird.
Nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen können bei der Be-
schlussfassung über den o.g. Bauleitplan unberücksichtigt bleiben,
wenn die Gemeinde den Inhalt nicht kannte und nicht hätte kennen
müssen und deren Inhalt für die Rechtmäßigkeit des Bebauungs-
plans nicht von Bedeutung ist. 
Datenschutz:
Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt auf der Grund-
lage der Art. 6 Abs. 1 Buchstabe e (DSGVO) i.V. mit § 3 BauGB und
dem BayDSG. Sofern Sie Ihre Stellungnahme ohne Absenderanga-
ben abgeben, erhalten Sie keine Mitteilung über das Ergebnis der
Prüfung. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Form-
blatt „Datenschutzrechtliche Informationspflichten im Bauleitplan-
verfahren“ das ebenfalls öffentlich ausliegt.

Markt Wartenberg
Wartenberg, 21.03.2025
gez. Christian Pröbst, Erster Bürgermeister

Öffentliche Bekanntmachung;
Förmliche Beteiligung der Öffentlichkeit im Bauleitplanverfahren
„Bebauungsplan Zustorfer Straße“, 2. Änderung nach § 13 Abs. 2
Nr. 2, § 3 Abs. 2 BauGB

Der Bau-, Umwelt- und Verkehrsausschuss Wartenberg hat in seiner
öffentlichen Sitzung vom 17.03.2025 den Entwurf zur 2. Änderung
des Bebauungsplanes „Zustorfer Straße“ gebilligt und zur Veröffent-
lichung bestimmt. 
Mit der Änderung des Bebauungsplanes werden die externen Aus-
gleichsflächen verlegt und einem neuen Standort zugeordnet. Au-
ßerdem wird die aktuelle Stellplatzsatzung vom 18.05.2021 im
Bebauungsplan als Festsetzung aufgenommen.

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes sowie der neue Standort
für die Ausgleichsfläche sind aus nachfolgenden Lageplänen ersicht-
lich, die Bestandteil der Bekanntmachung sind.

Der Entwurf des Bauleitplans vom 10.02.2025 sowie der Entwurf
der Begründung vom 17.03.2025 werden vom 31.03.2025 bis ein-
schließlich 02.05.2025 im Internet veröffentlicht und liegen zeit-
gleich im Rathaus der Verwaltungsgemeinschaft Wartenberg
(Bauamt Zimmer 219), Marktplatz 8, 85456 Wartenberg für jeder-
manns Einsicht öffentlich aus. Stellungnahmen können während der
Veröffentlichungsfrist abgegeben werden. Die Stellungnahmen sol-
len während dieser Veröffentlichungsfrist elektronisch übermittelt
werden (bauamt@vg-wartenberg.de), sie können aber auch bei Be-
darf in Textform oder während der üblichen Öffnungszeiten zur Nie-
derschrift abgegeben werden. 
Der Inhalt dieser Bekanntmachung und die nach § 3 Abs. 2 Satz 1
BauGB im Internet zu veröffentlichenden Unterlagen sind unter
www.wartenberg.de einsehbar und sind außerdem über das zen-
trale Landesportal unter www.bauleitplanung.bayern.de verfügbar.
Es wird gemäß § 13 Abs. 3 Satz 2 BauGB darauf hingewiesen, dass
von einer Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB abgesehen wird.
Nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen können bei der Be-
schlussfassung über den o.g. Bauleitplan unberücksichtigt bleiben,
wenn die Gemeinde den Inhalt nicht kannte und nicht hätte kennen
müssen und deren Inhalt für die Rechtmäßigkeit des Bebauungs-
plans nicht von Bedeutung ist. 
Datenschutz:
Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt auf der Grund-
lage der Art. 6 Abs. 1 Buchstabe e (DSGVO) i.V. mit § 3 BauGB und
dem BayDSG. Sofern Sie Ihre Stellungnahme ohne Absenderanga-
ben abgeben, erhalten Sie keine Mitteilung über das Ergebnis der
Prüfung. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Form-
blatt „Datenschutzrechtliche Informationspflichten im Bauleitplan-
verfahren“ das ebenfalls öffentlich ausliegt.

Markt Wartenberg
Wartenberg, 21.03.2025
gez. Christian Pröbst, Erster Bürgermeister
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Öffentliche Bekanntmachung;
Förmliche Beteiligung der Öffentlichkeit im Bauleitplanverfahren
„Bebauungsplan Wartenberg West II“, 1. Änderung nach § 13 Abs.
2 Nr. 2, § 3 Abs. 2 BauGB

Der Bau-, Umwelt- und Verkehrsausschuss Wartenberg hat in seiner
öffentlichen Sitzung vom 17.03.2025 den Entwurf zur 1. Änderung
des Bebauungsplanes „Wartenberg West II“ gebilligt und zur Veröf-
fentlichung bestimmt. 
Mit der Änderung des Bebauungsplanes werden die externen Aus-
gleichsflächen verlegt und einem neuen Standort zugeordnet. Au-
ßerdem wird die aktuelle Stellplatzsatzung vom 18.05.2021 im
Bebauungsplan als Festsetzung aufgenommen.

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes sowie die neuen Stand-
orte für die Ausgleichsflächen sind aus nachfolgendem Lageplan er-
sichtlich, der Bestandteil der Bekanntmachung ist.

Der Entwurf des Bauleitplans vom 10.02.2025 sowie der Entwurf
der Begründung vom 17.03.2025 werden vom 31.03.2025 bis ein-
schließlich 02.05.2025 im Internet veröffentlicht und liegen zeit-
gleich im Rathaus der Verwaltungsgemeinschaft Wartenberg
(Bauamt Zimmer 219), Marktplatz 8, 85456 Wartenberg für jeder-
manns Einsicht öffentlich aus. Stellungnahmen können während der
Veröffentlichungsfrist abgegeben werden. Die Stellungnahmen sol-
len während dieser Veröffentlichungsfrist elektronisch übermittelt
werden (bauamt@vg-wartenberg.de), sie können aber auch bei Be-
darf in Textform oder während der üblichen Öffnungszeiten zur Nie-
derschrift abgegeben werden. 
Der Inhalt dieser Bekanntmachung und die nach § 3 Abs. 2 Satz 1
BauGB im Internet zu veröffentlichenden Unterlagen sind unter
www.wartenberg.de einsehbar und sind außerdem über das zen-
trale Landesportal unter www.bauleitplanung.bayern.de verfügbar.
Es wird gemäß § 13 Abs. 3 Satz 2 BauGB darauf hingewiesen, dass
von einer Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB abgesehen wird.
Nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen können bei der Be-
schlussfassung über den o.g. Bauleitplan unberücksichtigt bleiben,
wenn die Gemeinde den Inhalt nicht kannte und nicht hätte kennen
müssen und deren Inhalt für die Rechtmäßigkeit des Bebauungs-
plans nicht von Bedeutung ist. 
Datenschutz:
Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt auf der Grund-
lage der Art. 6 Abs. 1 Buchstabe e (DSGVO) i.V. mit § 3 BauGB und
dem BayDSG. Sofern Sie Ihre Stellungnahme ohne Absenderanga-
ben abgeben, erhalten Sie keine Mitteilung über das Ergebnis der
Prüfung. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Form-
blatt „Datenschutzrechtliche Informationspflichten im Bauleitplan-
verfahren“ das ebenfalls öffentlich ausliegt.

Markt Wartenberg
Wartenberg, 21.03.2025
gez. Christian Pröbst, Erster Bürgermeister

Öffentliche Bekanntmachung;
Inkrafttreten des Bebauungsplans „Ärztehaus“

Der Bau-, Umwelt- und Verkehrsausschuss Wartenberg hat mit Be-
schluss vom 17.03.2025 den Bebauungsplan „Ärztehaus“ als Sat-
zung beschlossen. Dieser Beschluss wird hiermit gemäß § 10 Abs. 3
des Baugesetzbuchs (BauGB) ortsüblich bekannt gemacht. Mit die-
ser Bekanntmachung tritt der Bebauungsplan in Kraft. 
Jeder kann den Bebauungsplan mit der Begründung bei der Ge-
meindeverwaltung, Zimmer 219, Marktplatz 8, 85456 Wartenberg
während der üblichen Öffnungszeiten einsehen und über deren In-
halt Auskunft verlangen. 
Weiterhin kann der Bebauungsplan mit der Begründung im Internet
auf der Homepage des Marktes Wartenberg und im zentralen In-
ternetportal des Landes Bayern eingesehen werden.
Auf die Voraussetzungen für die Geltendmachung der Verletzung
von Verfahrens- und Formvorschriften und von Mängeln der Abwä-
gung sowie die Rechtsfolgen des § 215 Abs. 1 BauGB wird hinge-
wiesen.
Unbeachtlich werden demnach
1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beachtliche Ver-

letzung der dort bezeichneten Verfahrens- und Formvorschrif-
ten,

2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB beachtliche
Verletzung der Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungs-
plans und des Flächennutzungsplans und

3. nach § 214 Absatz 3 Satz 2 beachtliche Mängel des Abwägungs-
vorgangs,

wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung des Flä-
chennutzungsplans oder der Satzung schriftlich gegenüber der Ge-
meinde unter Darlegung des die Verletzung begründenden
Sachverhalts geltend gemacht worden sind. Satz 1 gilt entspre-
chend, wenn Fehler nach § 214 Absatz 2a beachtlich sind.
Außerdem wird auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2
sowie Abs. 4 BauGB hingewiesen. Danach erlöschen Entschädi-
gungsansprüche für nach den §§ 39 bis 42 BauGB eingetretene Ver-
mögensnachteile, wenn nicht innerhalb von drei Jahren nach Ablauf
des Kalenderjahres, in dem die Vermögensnachteile eingetreten
sind, die Fälligkeit des Anspruches herbeigeführt wird.

Markt Wartenberg
Wartenberg, 21.03.2025
gez. Christian Pröbst, Erster Bürgermeister

N a c h r u f
Der Markt Wartenberg trauert um

Herrn Anton Zollner
Träger der Ehrennadel des Marktes Wartenberg

Herr Anton Zollner verstarb am 14. März 2025 im Alter von 82 Jahren

Herr Zollner ist im Jahr 1970 der Marktkapelle Wartenberg 
beigetreten. Er war seit 1986 Leiter der Marktkapelle Wartenberg,

vorher hatte er dieses Amt bereits über sieben Jahre 
als kommisarischer Leiter inne.

Anton Zollner hat sich über viele Jahrzehnte für das
gesellschaftliche Leben im Markt Wartenberg verdient gemacht.

Daher wurde ihm im Jahr 1998 die Ehrennadel
des Marktes Wartenberg verliehen.

Wir werden Herrn Zollner stets ein ehrendes Gedenken bewahren.
Der Markt Wartenberg nimmt Abschied von einem allseits

geschätzten und beliebten Mitbu/rger.

Für den MarktWartenberg
Christian Pröbst

Erster Bürgermeister
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Abfallwirtschaft
Abfuhrtermine Gelbe Säcke 

Berglern,                                                                           Dienstag, 1.4.
Langenpreising                                                                   Freitag, 4.4.
Wartenberg                                                                         Freitag, 4.4.

Gemeinde Berglern
Stammtisch VdK Ortsverband Berglern

Liebe Berglerner, Senioren und Mitglieder des VdK Ortverbandes
Berglern,
gerne laden wir Euch zum Stammtisch am Freitag, 28.03., um 14.30
Uhr ins Kaffee Foko in Berglern-Mitterlern ein.
Natürlich können auch Nichtmitglieder kommen, sie sind alle herz-
lich willkommen.
Bei unserem Stammtisch findet auch die Senioren-Sprechstunde
statt, bei der wir gerne Anregungen, Vorschläge etc. der Berglerner
Senioren entgegennehmen, um diese gemeinsam zu beraten.

Jagdgenossenschaft Berglern Versammlung

Die Jagdgenossenschaft des Gemeinschaftsreviers Berglern, lädt alle
Eigentümer und Nutznießer der zum Gemeinschaftsrevier Berglern
gehörenden Grundstücke, 
auf denen die Jagd ausgeübt werden kann, recht herzlich zur Teil-
nahme an der Versammlung der Jagdgenossen ein. 
Termin: 29.3. um 20 Uhr im Sport- und Schützenheim Berglern
Tagesordnung:
1. Bericht des Jagdvorstehers
2. Bericht des Kassiers
3. Bericht der Kassenprüfer und Entlastung
4. Verwendung des Reinertrages der Jagdnutzung (Jagdpachtschil-

ling)
5. Verschiedenes, Wünsche und Anträge
Um zahlreiches Erscheinen aller Jagdgenossen ersucht.

Thomas Stemmer, Jagdvorsteher

Edeltraud Rey kommt nach Berglern eine Bayerische Liedermache-
rin und Musik-Kabarettistin
Das Ü65 Senioren-Nachmittags- Team lädt ein.

Edeltraud Rey trägt ihr Herz punktgenau auf der Zunge und be-
herrscht alle Raffinessen der bairischen Sprache, um das im Nu be-
geisterte Publikum mit sprudelnden Wortfeuerwerken art- und
mundgerecht in ihren Bann zu ziehen.
Das Ü65 Senioren-Nachmittags- Team hat hier ein echtes Orginal
gewinnen können.  Eingeladen sind alle Bürger und Bürgerinnen aus
Berglern und der VG Wartenberg die einen spaßigen Nachmittag
erleben möchten.
Termin: Samstag, 5.4., um 14 Uhr im Sportheim Berglern. Freie
Platzwahl, bei freiem Eintritt mit Spendenbox
Bairische Liedermacherin – Musik-Kabarettistin - Sängerin Ausge-
zeichnet mit dem Mundwerkpreis 2016“ des Fördervereins Bairi-
sche Sprache und Dialekte e.V. - Landschaftsverband zwischen
Isar-Inn

Euer Ü65 Senioren-Nachmittags- Team

Nichtamtlicher Teil
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Aus dem Kirchenanzeiger der Pfarrei St. Peter und Paul Berglern
Fr. 28.3.
18:00 Kreuzwegandacht gestaltet von der Kfd
Sa. 29.3.
18:30 Rosenkranz
19:00 Vorabendmesse
So. 30.3.
10:00 Wortgottesfeier mit Kommunionfeier

Gemeinde Langenpreising
Kirchenchor St. Martin Langenpreising sucht Mitglieder

Unter der neuen Leitung von Frau Dr. Maria Reindl soll sich der Kir-
chenchor der Pfarrgemeinde von Langenpreising neu formieren. Die
frische C-Musikerin hat in ihrer zweijährigen Ausbildung in der Frei-
singer Dommusik ihre Liebe zur Kirchenmusik vertieft und ihr Enga-
gement für die geistliche Chormusik in professionelle Bahnen
gelenkt.
Es ist Maria Reindl ein Herzensanliegen, mit allen Altersgruppen zur
eigenen Freude und zum Lob Gottes zu singen. Da es ihr spontan
gelungen ist, einen Kinderchor in der Pfarrei zu gründen, ist ihr
nächstes Ziel, den Kirchenchor mit neuen Stimmen anzureichern.
Frauen- und Männerstimmen jeden Alters sind herzlich willkommen
zu den Proben (derzeit) am Donnerstag, 17 Uhr in der Deutelmooser
Str. 14a.
Nach einer 15-minütigen Stimmbildungseinheit, die mit der Aufgabe
betraut ist, die Stimme geschmeidig ans Singen heranzuführen, den
Tonumfang nach oben und unten auszuweiten und die anstren-
gende Kraft aus dem Hals in den Bauch abzugeben, wird die Chor-
leiterin im Lauf der Zeit Stücke verschiedenster Art und aus
unterschiedlichen Epochen einstudieren. Von der Gregorianik bis
hin zur Moderne, von der klassischen Messkomposition bis hin zum

Neuen Geistlichen Lied, alles soll vertreten sein, damit die Musik in
der Pfarrkirche St. Martin an Sonn- und Festtagen möglichst bunt
und farbenprächtig erklingt.
Da eine Chorleiterin alleine aber kein Chor sein kann, sind ALLE ein-
geladen, zum Schnuppern zu kommen. „Ich kann nicht singen“ ist
kein Argument, denn Singen kann jeder lernen. Außerdem ist Singen
gesund, fördert die Atmung, stiftet Gemeinschaft und trägt zu
einem gesunden Selbstbewusstsein bei.
Also: Trau Dich und komm!
Weiterhin werden auch Instrumentalmusiker gesucht, die sich pro-
jektbezogen an festlichen Gottesdiensten v. a. an den Hochfesten
Weihnachten / Ostern /Pfingsten beteiligen möchten.
Zum gegenseitigen Kennenlernen und zur Beantwortung von even-
tuell auftretenden Fragen werden zwei Infoabende im Gasthaus
Oberwirt am Freitag, 28.3., um 19 Uhr angeboten.
Die C-Kirchenmusikerin Maria Reindl (Tel. 08762-9635 oder 0163-
1353570) freut sich auf eine zahlreiche Teilnahme.

Jagdessen der Jagdgenossenschaft Langenpreising

Wir laden alle Jagdgenossen mit Partner herzlich zum Jagdessen am
Samstag, 29.3., um 19 Uhr im Gasthaus Lintsche ein.
Auf ihr kommen freuen sich

die Jagdpächter und die Jagdvorstandschaft

Jahreshauptversammlung Wintersportverein Langenpreising

Liebe Ski- und Snowboardfreunde, 
der Wintersportverein Langenpreising lädt recht herzlich zu seiner
Jahreshauptversammlung mit Neuwahlen am Mittwoch, 2.4., um
19 Uhr im Vereinsheim, Deutlmooserstr. 14, in Langenpreising ein.
Tagesordnungspunkte:
1. Begrüßung durch den Vorsitzenden
2. Gedenken verstorbener Mitglieder

kfd-Ausflug
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3. Bericht des Schriftführers
4. Bericht des Kassiers
5. Bericht der Kursleitung über die Saison 24/25
6. Bericht des Vorsitzenden
7. Bericht der Revisoren
8. Entlastung des Vorstandes
9. Bildung eines Wahlausschusses
10. Wahl /Ernennung der Revisoren
11. Grußworte der Gemeinde
12. Vorschau der Saison 25/26
13. Wünsche und Anträge
Wir freuen uns auf Euer Kommen 

die Vorstandschaft des WSV Langenpreising

GOTTESDIENSTORDNUNG
der Pfarrei Langenpreising und Zustorf
Mi. 26.3. Hl. Liudger, Bischof u. hl. Kastulus, Märtyrer
18:00 Messfeier anschl. Jahresversammlung des katholischen Frau-

enbundes, Amt f. † Mitgl. d. katholischen Frauenbundes
Fr. 28.3.
16:00 Zustorf: Kreuzwegandacht
17:00 Kreuzwegandacht
Sa. 29.3.
18:00 Zustorf: Vorabendmesse, Amt f. † Elt. u. Schwester v. Johann

Buchner u. f. d. verlassenen armen Priesterseelen
So. 30.3.
8:30 EUCHARISTIEFEIER, Amt f. † Josef u. Franziska Senftl u. f. †

Alois u. Maria Weiß

Markt Wartenberg
Einladung zur Jahreshauptversammlung des Volkstrachtenvereins
Wartenberg e.V. 

am Samstag, 29.3., um 20 Uhr im Trachtenstadl, ab 18:30 Uhr Be-
wirtung im Stadl.
Tagesordnung:
1. Begruß̈ung
2. Feststellung der Beschlussfähigkeit
3. Totengedenken
4. Protokoll
5. Kassenbericht
6. Mitgliederstatistik / Mitgliederbewegungen
7. Nachlese
8. Posteingang
9. Bericht des Vorstandes
10. Bericht der Jugendleiterin
11. Bericht der Musikwartin
12. Bericht der Theaterspieler
13. Bericht der Revisoren
14. Entlastung der Vorstandschaft
15. Grußwort Bur̈germeister
16. Ehrungen langjähriger Mitglieder
17. Bildung eines Wahlausschusses
18. Neuwahl der Vorstandschaft
19. Verschiedenes
20. Termine
21. Wun̈sche und Anträge
Die Vorstandschaft bittet um zahlreichen Besuch.

Josef Korber, 1. Vorstand

Kirche für die verstorbenen Mitglieder des Volkstrachtenvereins
Wartenberg e.V.

Am Sonntag, 30.3., findet um 10 Uhr in der Pfarrkirche Mariä Ge-
burt eine Kirche für die verstorbenen Mitglieder des Volkstrachten-
vereins Wartenberg e. V. statt. Gestaltet von den Wartenberger
Sängerinnen und der Stadlmuse.

Jagdgenossenschaft Wartenberg

Die Jagdversammlung findet statt am Sonntag 30.3., um 10 Uhr im
Gasthaus Klug in Auerbach mit folgender Tagesordnung:
1. Begrüßung
2. Kassenbericht
3 Entlastung der Vorstandschaft
4. Bericht des Jagdvorstehers
5 Bericht der Jäger
6. Verwendung des Jagdpachtschillings
7. Beschluss Spende für neue Glocken Pfarrkirche Wartenberg
8. Wünsche und Anträge
Die Jagdgenossen werden gebeten, fällige Ausleihgebühren für die
Maschinen noch rechtzeitig vor der Versammlung zu überweisen.

Josef Angermaier, Jagdvorsteher
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Einladung zur Jahreshauptversammlung

Die Jagdgenossenschaft Auerbach- Ost lädt zusammen mit den
Jagdpächtern am Sonntag, 30.3., um 19:30 Uhr zur Jahreshauptver-
sammlung ins Gasthaus Klug, Auerbach recht herzlich ein.
TAGESORDNUNG:
1. Begruß̈ung
2. Jahresbericht
3. Kassenbericht und Kassenpruf̈ung
4. Entlastung der Vorstandschaft
5. Verwendung des Reinertrags
6. Wun̈sche und Antrag

Jagdvorstand, Lohrmann Josef

Freiwillige Feuerwehr Markt Wartenberg - Einladung

Hiermit laden wir satzungsgemäß alle Mitglieder der Freiwilligen
Feuerwehr e.V. zur Dienst- und Jahreshauptversammlung am Frei-
tag, 4.4., um 19 Uhr im Cafe Härtl.
Tagesordnung: Aktiv
1. Begruß̈ung durch den 1. Kommandanten
2. Bericht des Kommandanten
3. Bericht des Jugendwartes 
4. Bericht des Leiter First Responder 
5. Grußwort des Bur̈germeisters 
6. Grußwort Kreisbrandinspektion 
7. Ehrungen und Beförderungen
8. Wun̈sche und Anträge

gez. Martin Stöckl, 1. Kommandant

Tagesordnung: Verein
1. Begruß̈ung durch den 1. Vorsitzenden
2. Gedenken der Verstorbenen Mitglieder
3. Kassenbericht
4. Protokoll
5. Bericht des 1. Vorsitzenden
6. Bericht der Revisoren mit Entlastung der Vorstandschaft
7. Bericht Abteilung Oldtimer
8. Ehrungen langjähriger Mitglieder
9. Wun̈sche und Anträge

gez. Konrad Gruber, 1. Vorsitzender

PS: Alle Mitglieder haben in Uniform zu erscheinen!
PS: (Auszug aus der Vereinssatzung § 12 Abs. 4: Jedes Mitglied kann
bis spätestens eine Woche vor dem Tag der Mitglieder-
versammlung beim Vorsitzenden schriftlich beantragen, dass wei-
tere Angelegenheiten nachträglich auf die Tagesordnung ge-
setzt werden. Über Anträge auf Ergänzung der Tagesordnung, die
erst in der Versammlung gestellt werden, beschließt die Mit-
gliederversammlung.)

Landjugend Wartenberg sammelt Wachsreste

Die Landjugend Wartenberg sammelt Wachsreste bis Ostermontag
21.04.2025. Das Wachs kann am Pfarrheim, im seitlichen KLJB-Ein-
gang, Strogenstr. 17 abgegeben werden. Dies betrifft alle Kerzen-
reste und Stummel in sämtlichen Farben und Sorten. Der Erlös wird
an gemeinnützige Zwecke gespendet.

Angebote Familienstützpunkt Wartenberg:

NEU in Wartenberg: Babymassage - Sinne wecken
und Entwicklung fördern 
Wann? 5 Termine ab Dienstag, 27.05.,
von 10:30-11:30 Uhr
Wo? Bürgerhaus Wartenberg, Spielstube

Elterngesprächsrunde zum Thema "Die Sache mit den Regeln!"
Wann? Dienstag, 01.04., von 20 -21:30 Uhr
Wo? Bürgerhaus Wartenberg

Angebot für Kinder: Osterdekobastelei
Wann? Mittwoch, 16.04., von 14-15:30 Uhr
Wo? Bürgerhaus Wartenberg

Allein erziehend, aber nicht allein! Treff für alleinerziehende Eltern
Wann? Samstag, 26.04., von 15-17 Uhr
Wo? Bürgerhaus Wartenberg

Offener Eltern Kind Treff jeden Mittwoch von 15-16:30 Uhr in der
Spielstube

Wir vermitteln Lesepaten für Vorschul- und Grundschulkinder!
In Kooperation mit dem Medienzentrum Wartenberg Aktuell su-
chen wir nach weiteren Lesepaten/Lesepatinnen für unser Ange-
bot!!!

Infos/Anmeldung zu allen Angeboten unter
familienstuetzpunkt.wartenberg@lra-ed.de

Baby- und Kleinkindsprechstunde für Eltern mit Kindern von 0-3 Jah-
ren.
Liebe Eltern, wir beraten Sie in allen Fragen rund um das Wohlbe-
finden und die Entwicklung ihres Babys. Wir beantworten Ihre Fra-
gen und geben Ihnen praktische Hilfestellung. Das Angebot ist
kostenfrei. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.
Wo? Jeden 1. und 3. Montag im Monat im Bürgerhaus Wartenberg
von 09-11 Uhr (außer an Feiertagen)
Wer? Erfahrene Familienkinderkrankenschwestern beraten Sie.
Termin im April: 07.04.

Steckerlfischgrillen der Feuerwehr Wartenberg

Karfreitag von 10:30-12:30 Uhr am Feuerwehrhaus Wartenberg.
Es gibt Makrelen, Forellen und große Brezen.

Aus dem Kirchenanzeiger der Pfarrei Mariä Geburt Wartenberg
Mi. 26.3. Hl. Liudger, Bischof u. hl. Kastulus, Märtyrer
15:30 Klinik: Kath. Gottesdienst
19:00 Vortrag des Christophorus Hospiz Vereins zur Patientenver-

fügung und Vorsorgevollmacht im Pfarrsaal
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Do. 27.3.
19:00 EUCHARISTIEFEIER
Fr. 28.3.
9:30 Firmung für Wartenberg und Berglern m. H. H. Domkapitular

Peter Förster
16:00 Kinderkreuzwegandacht
19:15 Holzhausen: EUCHARISTIEFEIER

So. 30.3.
10:00 EUCHARISTIEFEIER musikalisch gestaltet von den Wartenber-

ger Sängerinnen und der Stadlmusik, anschl. Pfarrcafe



Malerbetrieb Peter GmbH
Pfarrweg 1 · 85465 Zustorf

Mobil 0170 211 82 94
malerbetrieb-peter@t-online.de

Suchen zuverlässigen Mitarbeiter

schnell - sauber - preiswert
Baumfällung – Baumpflege – Wurzelstock
fräsen – Gartenpflege – Brennholzverkauf
unverbindliche, kostenlose Beratung
Tel. 0 8762–7292866, kontakt@ihrbaumprofi.de
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Evangelisch-Lutherische Friedenskirche Wartenberg
Mi. 26.3.
19:00 Meditationsabend mit Martina Oefele
Do. 27.3.
19:30 Probe des Gospelchors, Verena Oberloher

Gottesdienste der Evang.-Luth. Kirchengemeinde Erding 
So. 6.4.
9:00 Christuskirche, Gottesdienst, Keller
10:30 Erlöserkirche, Gottesdienst, Keller
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Manhartsdorf 18 · 85456 Wartenberg · Tel. 08762 / 1889 · www.baugeschäft-huber.de

WOHN- UND GEWERBEBAU
SCHLÜSSELFERTIG BAUEN
ROHBAU, UMBAU UND SANIERUNG
PLANUNG/STATIK
BAUSTOFFHANDEL

IHR
GARTENHELD
KEVIN LINDNER

Baumpflege | Baumfällungen
Heckenpflege | Heckenentfernung | Gartenpflege
Sturmschadenbeseitigung | Wurzelstockfräsungen

Wir freuen uns auf  Ihren Anruf!
Tel. 0162 4026555 · IhrGartenheld@aol.com · www.IhrGartenheld.de

Robert-Weise-Straße 32b  · 85456 Wartenberg

Zahnärztlicher Notdienst
Den zahnärztlichen Notdienst am Sa. 29.3./So. 30.3., versieht 

Prof. Dr. Dr. Rudolf Matthias Gruber, Winterlestr. 3, Erding, Tel. 08122-9616670

Sprechzeiten: 10 - 12 Uhr u. 18 - 19 Uhr

pothekennotdienst
Die Dienstbereitschaft beginnt ab 8:30 Uhr früh und endet am nächsten 
Tag um dieselbe Zeit. Die Apotheken halten sich wie folgt dienstbereit:
Fr.      28.3.  Apotheke am Flughafen Metropolitan Pharmacy, Terminal 1,
                      München Airport Center, Ebene 03, Sa-Sa 6:30-21 Uhr
Sa.     29.3.  Apotheke im BEZ OHG, St. Florian Weg 1, Berglern
                      Apotheke am Flughafen Metropolitan Pharmacy, Terminal 1,
                      München Airport Center, Ebene 03, Sa-Sa 6:30-21 Uhr
So.     30.3.  Marien-Apotheke OHG, Münchener Str. 4, Moosburg
                      Apotheke am Flughafen Metropolitan Pharmacy, Terminal 1,
                      München Airport Center, Ebene 03, Sa-Sa 6:30-21 Uhr
Mo.  31.3.  Nikolai-Apotheke, Wartenberg, Strogenstr. 1
                      Apotheke am Flughafen Metropolitan Pharmacy, Terminal 1,
                      München Airport Center, Ebene 03, Sa-Sa 6:30-21 Uhr
Di.          1.4.  Apotheke im BEZ OHG, St. Florian Weg 1, Berglern
                    Apotheke am Flughafen Metropolitan Pharmacy, Terminal 1,
                      München Airport Center, Ebene 03, Sa-Sa 6:30-21 Uhr
Mi.        2.4.   St. Johannis-Apotheke, Bahnhofstr. 22, Moosburg
                      Apotheke am Flughafen Metropolitan Pharmacy, Terminal 1,
                      München Airport Center, Ebene 03, Sa-Sa 6:30-21 Uhr
Do.        3.4.   Weltrich’sche Apotheke, Wartenberg, Obere Hauptstr. 4
                      Apotheke am Flughafen Metropolitan Pharmacy, Terminal 1,
                      München Airport Center, Ebene 03, Sa-Sa 6:30-21 Uhr

Bereitschaftsdienste
Notruf 110, Feuerwehr u. Rettungsdienst 112

Giftnotruf 089/19240 oder 0911/3982451
Ärztlicher Bereitschaftsdienst nachts, an Wochenenden und Feiertagen

unter kostenloser Rufnummer 116117 erreichbar.

Meisterbetrieb für den Garten- und
Landschaftsbau und der Gartenpflege

Inh. Josef Huber
Schleibing 1 · 84434 Kirchberg · Tel. 015252408677

info@resilierntelandschaft.de · www.resilientelandschaft.de

Zu verschenken!!
· Zwei Metallhochbeete 1m x 1m x 80 cm
· Ein Fahrradkupplungsträger

Bei Interesse bitte melden unter: 08762/725937

„Wir ziehen um”
Zum 1.4.2025 ist unsere neue Firmenanschrift:

Straßäcker 10, 85465 Langenpreising

Strogen Metallbau
GmbH


